
Beschluss
BVerfG, Art. 3 Abs. 1 GG, §§ 26, 26b,
32a Abs. 5 EStG
Steuersplitting ab 2001 für
Lebenspartner_innen

Die Ungleichbehandlung von Verheirateten und
eingetragenen Lebenspartnern in den Vorschriften der
§§ 26, 26b, 32a Abs. 5 EStG zum Ehegattensplitting ist
mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1
GG nicht vereinbar.
Beschluss des 2. Senats des BVerfG vom 07.05.2013, 2 BvR
909/06 - 2 BvR 1981/06 - 2 BvR 288/07

Tenor:
3) § 26 und § 26b Einkommensteuergesetz in der

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 16.
April 1997 (Bundesgesetzblatt I Seite 821), § 32a Ab-
satz 5 Einkommensteuergesetz in der Fassung des Geset-
zes zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der
Unternehmensbesteuerung (Steuersenkungsgesetz -
StSenkG) vom 23. Oktobr 2000 (Bundesgesetzblatt I
Seite 1433) sowie die nachfolgenden Fassungen der §§
26, 26b, § 32a Absatz 5 Einkommensteuergesetz sind
seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Beendigung der Dis-
kriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften:
Lebenspartnerschaften vom 16. Februar 2001 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 266) mit Artikel 3 Absatz 1 des
Grundgesetzes unvereinbar, soweit sie eingetragenen
Lebenspartnern anders als Ehegatten nicht die Möglich-
keit der Zusammenveranlagung und die damit verbun-
dene Anwendung des Splitting-Verfahrens eröffnen.

4) §§ 26, 26b, § 32a Absatz 5 Einkommensteuerge-
setz bleiben bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung
anwendbar mit der Maßgabe, dass auch eingetragene
Lebenspartner, deren Veranlagungen noch nicht be-
standskräftig durchgeführt sind, mit Wirkung ab dem
1. August 2001 unter den für Ehegatten geltenden Vor-
aussetzungen eine Zusammenveranlagung und die An-
wendung des Splittingverfahrens beanspruchen können.
(...)

Aus den Gründen:
Auszublenden, dass auch in Lebenspartnerschaften
Kinder aufwachsen, liefe auf eine mittelbare Diskri-
minierung gerade wegen der sexuellen Orientierung
der Partner hinaus. Derartige Ungleichbehandlun-
gen können durch den Gesichtspunkt der Typisie-
rung nicht gerechtfertigt werden (vgl. BVerfG 63,
119 ff.; 84, 348 ff.; 126, 233 ff.). Andernfalls würden
dem Gesetzgeber auf diesem Weg Spielräume eröff-
net, die die Verfassung zum Schutz von
Minderheiten gerade verbietet.

Urteil
BVerfG, § 9 Abs. 7 LPartG, Art. 2 Abs. 1
GG, Art 3. Abs. 1 GG, Art. 6 Abs. 1,2 GG
Sukzessivadoption für
Lebenspartner_innen zulässig

1. Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2
Satz 1 GG verleiht dem Kind ein Recht auf staatliche
Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung. Eine
Verpflichtung des Gesetzgebers, die Adoption des ange-
nommenen Kindes eines eingetragenen Lebenspartners
durch den anderen Lebenspartner (Sukzessivadoption)
zu ermöglichen, lässt sich daraus nicht ableiten.

2. Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gesetzlich
als Elternteile eines Kindes anerkannt sind, sind auch
im verfassungsrechtlichen Sinne Eltern (Art. 6 Abs. 2
Satz 1 GG).

3. Eine Person, die bislang weder in einer biologi-
schen noch in einer einfachrechtlichen Elternbeziehung
zu einem Kind steht, ist grundsätzlich nicht allein des-
halb nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG Elternteil im verfas-
sungsrechtlichen Sinne, weil sie in sozial-familiärer
Beziehung mit dem Kind lebt.

4. Leben eingetragene Lebenspartner mit dem leib-
lichen oder angenommenen Kind eines Lebenspartners
in sozial-familiärer Gemeinschaft, bilden sie mit diesem
eine durch Art. 6 Abs. 1 GG geschützte Familie im
Sinne des Grundgesetzes.

5. Bei der rechtlichen Ausgestaltung der Familie ist
der Gesetzgeber verfassungsrechtlich nicht ohne Weite-
res verpflichtet, denjenigen, die tatsächlich soziale El-
ternfunktion wahrnehmen, allein deswegen eine Adop-
tionsmöglichkeit zu schaffen.

6. Indem § 9 Abs. 7 des Lebenspartnerschaftsgesetzes
die Möglichkeit der Annahme eines adoptierten Kindes
des eingetragenen Lebenspartners durch den anderen
Lebenspartner (Sukzessivadoption) verwehrt, wohinge-
gen die Möglichkeit der Annahme eines adoptierten
Kindes des Ehepartners und die Möglichkeit der Annah-
me eines leiblichen Kindes des eingetragenen Lebens-
partners (Stiefkindadoption) eröffnet sind, werden so-
wohl die betroffenen Kinder als auch die betroffenen Le-
benspartner in ihrem Recht auf Gleichbehandlung
verletzt (Art. 3 Abs. 1 GG).
Urteil des 1. Senats v. 19. 2.2013, 1 BvL 1/11; 1 BvR 3247/09

Tenor:
1. § 9 Absatz 7 des Lebenspartnerschaftsgesetzes

ist mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes unver-
einbar, soweit die Annahme eines adoptierten Kindes
des eingetragenen Lebenspartners durch den anderen
Lebenspartner danach nicht möglich ist.

2. Dem Gesetzgeber wird aufgegeben, bis zum
30.6.2014 eine verfassungsgemäße Regelung zu tref-
fen. (...)

106 STREIT 3 / 2013


